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Öffentliche 
Zustellungen 

 
 
FürJohanna Bendler *27.12.1982,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 14.04.2026  
– Aktenzeichen 3717-3192. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftsück wurden hiermit durch öffentli-
che Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftsück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 
Dortmund, 15.04.2026 
 
Für Bircan GmbH, 
letzte bekannte AnschriftIm Spähenfelde 51, 
44143 Dortmund, liegt bei der Stadt Dortmund 
– Bürgerdienste, Südwall 2–4, 44137 Dortmund, 
Zimmer B131, folgendes Schriftstück zur Abho-
lung bereit: 
 
Gebührenbescheid vom 15.04.2026,    
Kassenzeichen 0161509533, für das Fahrzeug 
mit dem Kennzeichen DO-AU18. 

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten 
Dienststelle in der Zeit von: Montag bis Dienstag 
8 bis 12 Uhr und 13 bis 15:30 Uhr, Donnerstag 8 
bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr, Mittwoch und Freitag 
8 bis 12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Diese Schriftstücke sind nach § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – 
LZG) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94), in der zur-
zeit geltenden Fassung an dem Tage als zuge-
stellt anzusehen, an dem seit dem Tage der 
Veröffentlichung in den Dortmunder Bekannt-
machungen zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung kön-
nen Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).  
Dortmund, 15.04.2026 
 
Für Farija Ametovic,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 14.04.2026  
mit dem Aktenzeichen 3717-3151. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftsück wurden hiermit durch öffentli-
che Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftsück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei     
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Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 
Dortmund, 15.04.2026 
 
Für den Geschäftsführer der UDK Gleissiche-
rung GmbH, Umut Kaya,  
Im Breckenwinkel 9, 44575 Castrop-Rauxel, liegt 
bei der Stadt Dortmund – Stadtkasse und Steu-
eramt, Löwenstraße 11–13, 44122 Dortmund, Zim-
mer 244, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit:  
 
Haftungsanhörung vom 15.04.2026, 
Kassenzeichen 011.447.435. 
 
Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten 
Dienststelle in der Zeit von: Montag bis Dienstag 
8 bis 12 Uhr und 13 bis 15:30 Uhr, Donnerstag 8 
bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr, Mittwoch und Freitag 
8 bis 12 Uhr in Empfang genommen werden. 
 
Dieses Schriftstück ist nach § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – 
LZG) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94), in der zur-
zeit geltenden Fassung an dem Tage als zuge-
stellt anzusehen, an dem seit dem Tage der 
Veröffentlichung in den Dortmunder Bekannt-
machungen zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung kön-
nen Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW). 
Dortmund, 16.04.2026 
 
Für Rares Munteanu *06.12.1983,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 16.04.2026 
– Aktenzeichen 3717-O1238. 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 
Dortmund, 16.04.2026 
 
Für Ingo Krabbe, 
letzte bekannte AnschriftIm Im Stückenbruch, 
44628 Herne, liegt bei der Stadt Dortmund – 
Bürgerdienste, Südwall 2–4, 44137 Dortmund, 
Zimmer B131, folgendes Schriftstück zur Abho-
lung bereit: 
 
Gebührenbescheid vom 16.04.2026,    
Kassenzeichen 0161510590 für das Fahrzeug mit 
dem Kennzeichen DO-SK319. 
 
Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten 
Dienststelle in der Zeit von: Montag bis Dienstag 
8 bis 12 Uhr und 13 bis 15:30 Uhr, Donnerstag 8 
bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr, Mittwoch und Freitag 
8 bis 12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Diese Schriftstücke sind nach § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – 
LZG) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94), in der zur-
zeit geltenden Fassung an dem Tage als zuge-
stellt anzusehen, an dem seit dem Tage der 
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Veröffentlichung in den Dortmunder Bekannt-
machungen zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung kön-
nen Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).  
Dortmund, 16.04.2026 
 
Für Armin Siegle * 18.12.1969,  
unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt der 
Stadt Dortmund, Luisenstraße 11–13, 44137 Dort-
mund, folgendes Schriftstück zur Abholung be-
reit:  
 
Gebührenbescheid vom 25.03.2026,  
zum Aktenzeichen 3717-O1073. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 
Dortmund, 16.04.2026 
 
Für Walleed Khro Qasim Khalid *01.01.2001,  
unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt der 
Stadt Dortmund, Luisenstraße 11–13, 44137 Dort-
mund, folgendes Schriftstück zur Abholung be-
reit:  
 

Widerruf der Ordnungsverfügung  
vom 17.04.2026 zum Aktenzeichen 3702-0287. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 
Dortmund, 17.04.2026 
 
Für Christian Littwin *11.05.1950,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Widerruf der Zuweisung eins Obdachs  
– Ordnungsverfügung vom 17.04.2026  
– Aktenzeichen 3717-3149. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftsück wurden hiermit durch öffentli-
che Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftsück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West- 
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falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 17.04.2026 
 
Für Florian Schneider *07.05.1985,  
unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt der 
Stadt Dortmund, Luisenstraße 11–13, 44137 Dort-
mund, folgendes Schriftstück zur Abholung be-
reit:  
 
Gebührenbescheid vom 17.04.2026,  
zum Aktenzeichen 3717-O1302. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 
Dortmund, 17.04.2026 
 
Für Oleksandr Zhuk* 04.04.1993,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 

Widerruf der Ordnungsverfügung vom 
20.04.2026 – Aktenzeichen 3725-0489. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 
Dortmund, 20.04.2026 
 
Für Sebastian Kuhlmann *01.08.1997,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Widerruf der Ordnungsverfügung vom 
20.04.2026 – Aktenzeichen 3717-3024. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West- 
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falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 20.04.2026 
 
Für Johanna Bendler *27.12.1982,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Ordnungszuweisung und Gebührenbescheid 
vom 13.03.2026 – Aktenzeichen 3717-3192. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Die Schriftstücke werden hiermit durch öffent-
liche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Die Schriftstücke gelten gem. §§ 1 und 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zur-
zeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn sie dahin nicht ab-
geholt worden ist.  
Dortmund, 20.04.2026 
 
Für Andrzej Kubicki * 30.11.1975,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 20.04.2026 
– Aktenzeichen 3717-O936. 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 
Dortmund, 20.04.2026 
 
Für Reinke, Jenifer,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 20.04.2026  
– Aktenzeichen: 3717-F0820. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
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Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 20.04.2026 
 
Für Reinke, Jenifer,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–-13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 20.04.2026  
– Aktenzeichen: 3717-F0820. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei     
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 20.04.2026 
 
Für Kirsten Oestreich,  
liegt bei der Stadt Dortmund – Stadtkasse und 
Steueramt –, Löwenstraße 11, 44122 Dortmund, 
Zimmer 238, folgendes Schriftstück zur Abho-
lung bereit:  
 
Gewerbesteuerbescheid vom 24.11.2025,  
Kassenzeichen 011 598 581 D. 
 
 

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten 
Dienststelle in der Zeit von Montag bis Dienstag 
von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 15:30 Uhr, Donnerstag 
von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr und Mittwoch 
und Freitag von 8 bis 12 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Dieses Schriftstück ist nach § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – 
LZG) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94), in der zur-
zeit geltenden Fassung, an dem Tage als zuge-
stellt anzusehen, an dem seit dem Tage der 
Veröffentlichung in den Dortmunder Bekannt-
machungen zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung kön-
nen Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).  
Dortmund, den 20.04.2026 
 
Für Bajram Osmanoski *19.02.1961,  
unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt der 
Stadt Dortmund, Luisenstraße 11–13, 44137 Dort-
mund, folgendes Schriftstück zur Abholung be-
reit:  
 
Gebührenbescheid vom 01.04.2026,  
zum Aktenzeichen 3717-O1083. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
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geltenden Fassung nach Ablauf von zwei     
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, den 20.04.2026 
 
Für den Geschäftsführer der Eken Handels-
GmbH, Ferenc Pal,  
Neuergraben 14, 59457 Werl, liegt bei der Stadt 
Dortmund – Stadtkasse und Steueramt, Lö-
wenstraße 11–13, 44122 Dortmund, Zimmer 239, 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Haftungsanhörung vom 16.04.2026, 
Kassenzeichen 011.141.360. 
 
Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten 
Dienststelle in der Zeit von Montag bis Dienstag 
von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 15:30 Uhr, Donnerstag 
von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr und Mittwoch 
und Freitag von 8 bis 12 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Dieses Schriftstück ist nach § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – 
LZG) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94), in der zur-
zeit geltenden Fassung an dem Tage als zuge-
stellt anzusehen, an dem seit dem Tage der 
Veröffentlichung in den Dortmunder Bekannt-
machungen zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung kön-
nen Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW). 
Dortmund, den 20.04.2026 
 
Für Frau/Herrn Eichert, 
zuletzt wohnhaft Fortunaweg 1, 44225 Dort-
mund liegt beim Amt für Wohnen / Wohngeld-
stelle der Stadt Dortmund, Südwall 2–4, 2. Eta-
ge, 44122 Dortmund, folgendes Schriftstück 
zum Abholen bereit: 

Ablehnungsbescheid über Wohngeld. 
 
Der Bescheid kann in der o. g. Dienststelle nach 
vorheriger telefonischer Terminvereinbarung 
unter der Rufnummer 0231 50–23950, in Emp-
fang genommen werden. 
 
Dieses Schriftstück ist nach § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) 
vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94), in der zurzeit 
geltenden Fassung an dem Tag als zugestellt 
anzusehen, an dem seit dem Tage der Veröf-
fentlichung in den Dortmunder Bekanntma-
chungen zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung kön-
nen Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§10 
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW). 
Dortmund, den 21.04.2026 
 
Für Demir, Musa *22.09.1999,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 14.04.2026,  
mit dem Aktenzeichen 3702-0820. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftsück wurden hiermit durch öffentli-
che Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftsück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei     
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Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 
Dortmund, den 21.04.2026 
 
Für Serdar Arslan,  
wohnhaft: F-91130 Ris Orangis, Rue Theodore 
maingot Etage 1 7, liegt beim Rechtsamt der 
Stadt Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 206, fol-
gendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 12.03.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi AB 779 504 844.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 21.04.2026  
 
Für Joao Victor Daniel Miranda Monteiro,  
wohnhaft: P-2765 Galizia-Estoril, Rua Da Silveira 
N 229, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dort-
mund, Markt 6–8, Zimmer 208, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 09.03.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi CC 779 315 456.  

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 21.04.2026  
 
Für Nuri Kotan,  
wohnhaft: F-31100 Touloose, Allee de Bellefon-
taine appt 312, liegt beim Rechtsamt der Stadt 
Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 217, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 11.02.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi AR 717 011 526.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
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vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 17.04.2026 
 
Für Ameur Lajouad,  
wohnhaft: MA-00000 Bershid, Hay EL 
Amalgaam 3-890, liegt beim Rechtsamt der 
Stadt Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 206, fol-
gendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 05.03.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi CA 779 489 780.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 17.04.2026  
 
Für Durmus Arslan,  
wohnhaft: NL-4007 HR Tiel, Bruin Dikkopje 11, liegt 
beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–
8, Zimmer 206, folgendes Schriftstück zur Abho-
lung bereit:  
 

Bescheid vom 03.03.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi AB 779 536 134.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 17.04.2026  
 
Für Khali Turki Khalid Alotaibi,  
wohnhaft: KSA-62432 Khamis Mushait, Imam 
Mohammad ibn Saud Building 4506, liegt beim 
Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, 
Zimmer 206, folgendes Schriftstück zur Abho-
lung bereit:  
 
Bescheid vom 09.03.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi AB 779 440 145.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
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Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 17.04.2026 
 
Für Halil Özmen,  
wohnhaft: Tr-34535 Istanbul, Murat Cesme 
Mah. Olusum Mert No. 61137, liegt beim Rechts-
amt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 
217, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 17.11.2025,  
Aktenzeichen 30/Owi CD 759 291 624.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 17.04.2026  
 
Für Ossama Abdelaal Hosny Abdelsalam,  
wohnhaft: I-29121 Piacenza, Giacomo Morigi Via 
82, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, 

Markt 6–8, Zimmer 200, folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 02.03.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi AA 717 058 310.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 17.04.2026  
 
Für Beniamin-Daniel Covaciu,  
zuletzt wohnhaft: 44137 Dortmund, Markt 6, liegt 
beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–
8, Zimmer 217, folgendes Schriftstück zur Abho-
lung bereit:  
 
Bescheid vom 14.04.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi AE 717 169 936.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
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dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 17.04.2026 
 
Für Enkhtungalag Ankhbayar,  
wohnhaft: CZ-28401 Kutna Hora, Puskinska 569, 
liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, 
Markt 6–8, Zimmer 206, folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 26.02.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi AB 561 405 646.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 17.04.2026  
 

Für Bilal Taharaoui El Basri,  
zuletzt wohnhaft: 44137 Dortmund, Markt 6-8, 
liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, 
Markt 6–8, Zimmer 202, folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 14.04.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi BD 171 162 311.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 17.04.2026  
 
Für Bilal Taharaoui El Basri,  
zuletzt wohnhaft: 44137 Dortmund, Markt 6-8, 
liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, 
Markt 6–8, Zimmer 202, folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 14.04.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi BD 717 169 006.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
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Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 17.04.2026 
 
Für Marcos Antonio Garcia Ruesca,  
wohnhaft: E-46014 Valencia, Avinguada Da-
mado Granell Mesad 1, liegt beim Rechtsamt 
der Stadt Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 219, fol-
gendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 17.03.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi AH 717 069 788.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung   dieser   Benachrichti- 
 

gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 17.04.2026  
 
Für Eric Theodorus Antoon Donkers,  
wohnhaft: NL-5401 AE Uden, Hooihofstraat 13, 
liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, 
Markt 6–8, Zimmer 200, folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 24.02.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi AF 717 071 472.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 17.04.2026  
 
Für Antonio Catlin Amariei,  
wohnhaft: RO-110058 mun Pitesti Arges, Bdul Li-
bertatii Bl.D 15, liegt beim Rechtsamt der Stadt 
Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 206, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 05.03.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi AB 561 402 876.  
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Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 20.04.2026 
 
Für Viorel Jateo,  
wohnhaft: MD-6819 Jaloveni, Str. Viiloz 8, liegt 
beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–
8, Zimmer 215, folgendes Schriftstück zur Abho-
lung bereit:  
 
Bescheid vom 24.02.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi AP 787 288 055.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 

vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 20.04.2026  
 
Für Ibrahim Bozkurt,  
wohnhaft: TR-35860 Izmir, Kemalpasa Mahallei 
108 1 Sokak, liegt beim Rechtsamt der Stadt 
Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 213, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 26.03.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi AD 561 408 297.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 20.04.2026  
 
Für Maté Burcsa,  
zuletzt wohnhaft: 45879 Gelsenkirchen, Wieha-
gen 73, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dort-
mund, Markt 6–8, Zimmer 213, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
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Bescheid vom 17.11.2025,  
Aktenzeichen 30/Owi AD 715969 633.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 20.04.2026 
 
Für Alessandro Giacomo,  
wohnhaft: NL-3604 DP Maarssen, Proostwete-
ring 112, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dort-
mund, Markt 6–8, Zimmer 219, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 06.03.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi AH 779 512 723.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  

Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 20.04.2026  
 
Für Florin Gabor,  
wohnhaft: RO-617205 Gheraestim Neamt, Str. 
Sperantei 2, liegt beim Rechtsamt der Stadt 
Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 219, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 27.02.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi AH 561 406 278.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 20.04.2026  
 
Für Viocel Iateo,  
wohnhaft: MD-6819 Milestii Mici, Str. Viilor 8, liegt 
beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–
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8, Zimmer 212, folgendes Schriftstück zur Abho-
lung bereit:  
 
Bescheid vom 09.02.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi AK 787 303 950.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 20.04.2026 
 
Für Khali Turki Khalid Alotaibi,  
wohnhaft: KSA-62432 Khamis Mushait, Imam 
Mohammad ibn Saud Building 4506, liegt beim 
Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, 
Zimmer 206, folgendes Schriftstück zur Abho-
lung bereit:  
 
Bescheid vom 11.03.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi AB 779 451 724.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 21.04.2026 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
 


